
15.1.3 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V): Gesetzliche Krankenversicherung 

Vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.04.2013 (BGBl. I 

S. 868) 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften  

§ 2   Leistungen 

(...) 

(3) Bei der Auswahl der Leistungserbringer ist ihre Vielfalt zu beachten. Den religiösen Bedürfnissen 

der Versicherten ist Rechnung zu tragen. 

(...) 

Zweites Kapitel   Versicherter Personenkreis 

Erster Abschnitt   Versicherung kraft Gesetzes 

§ 5   Versicherungspflicht 

(1) Versicherungspflichtig sind 

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt 

beschäftigt sind, 

(...) 

(4a) Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz 

in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden, stehen den Beschäftigten zur 

Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gleich. Teilnehmer an dualen Studiengängen stehen 

den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gleich. Als zu ihrer 

Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Personen, die als nicht 

satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für 

den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch 

ausgebildet werden.  

(...) 

§ 6   Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

(...) 

4. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaften, 

wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf 

Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, 

(...) 

7. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche Personen, 

wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht 

oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein 
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geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an 

Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht, 

(...) 

(2) Nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtige Hinterbliebene der in Absatz 1 Nr. 2 und 4 bis 6 

genannten Personen sind versicherungsfrei, wenn sie ihren Rentenanspruch nur aus der Versicherung 

dieser Personen ableiten und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit 

Anspruch auf Beihilfe haben. 

Viertes Kapitel   Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern 

Achter Abschnitt   Beziehungen zu sonstigen Leistungserbringern 

§ 132a   Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen von 

Pflegediensten maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene haben unter Berücksichtigung 

der Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 gemeinsam Rahmenempfehlungen über die einheitliche 

Versorgung mit häuslicher Krankenpflege abzugeben; für Pflegedienste, die einer Kirche oder einer 

Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger 

zuzuordnen sind, können die Rahmenempfehlungen gemeinsam mit den übrigen Partnern der 

Rahmenempfehlungen auch von der Kirche oder der Religionsgemeinschaft oder von dem 

Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Einrichtung angehört. Vor Abschluß der 

Vereinbarung ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in den 

Entscheidungsprozeß der Partner der Rahmenempfehlungen einzubeziehen. (...) 

(...) 

Achtes Kapitel   Finanzierung 

Erster Abschnitt   Beiträge 

Vierter Titel   Tragung der Beiträge 

§ 251   Tragung der Beiträge durch Dritte 

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger trägt die auf Grund der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung (§ 5 Abs. 1 Nr. 6) oder des Bezugs 

von Übergangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld (§ 192 Abs. 1 Nr. 3) zu zahlenden 

Beiträge.  

(...) 

(4b) Für Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder 

ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen 

religiösen Gemeinschaften außerschulisch ausgebildet werden, trägt die geistliche Genossenschaft 

oder ähnliche religiöse Gemeinschaft die Beiträge. 

(...) 
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